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◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 

Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 15.10.2018 die Bauge-
nehmigung für den Neubau eines Doppelhau-
ses mit Garagen auf dem Grundstück FlNr. 19 
(jetzt 19/2) und 20, Gemarkung Argelsried, 
an Herrn Herbert Schilling erteilt. Öffentlich-recht-
lich geschützte nachbarliche Belange werden, so-
weit sie der behördlichen Prüfung unterliegen, 
durch das Vorhaben nicht verletzt.

Ihr Recht

(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben  
werden bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht in München,
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43,
80005 München,
Hausanschrift: Bayerstr. 30 in 80335 München,
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts sowie 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen*) Form.
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Frei-
staat Bayern) und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einrei-
chung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

*) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet kei-
ne rechtliche Wirkung! Nähere Informationen zur 
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elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen ent-
nehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bay-
ern.de).

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be-
kanntmachung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2
Satz 6 BayBO).

Die Verfahrensakte zum Bauvorhaben kann im 
Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter 08151/148-
355 im Zimmer 279 eingesehen werden.

◆ Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 Satz 1 

des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG)

Die Kies- und Quetschwerk Oberbrunn GmbH hat 
die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zum 
Lagern und Behandeln von Erdaushub und Bau-
schutt (Bauschuttrecyclinganlage) nach § 4 Abs. 1 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 480/1 Gemarkung Ober-
brunn beantragt.

Ein Teil des Vorhabens (Langzeitlagerung von nicht 
gefährlichen Abfällen) unterliegt einer standortbe-
zogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 Abs. 2
UVPG. In der ersten Stufe prüft die zuständige Be-
hörde, ob bei dem Neuvorhaben besondere örtli-
che Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Num-
mer 2.3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien vorlie-
gen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass 
keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorlie-
gen, so besteht keine UVP-Pfl icht. 

Die Vorprüfung des Einzelfalls hat ergeben, dass 
sich das Vorhaben nicht in einem in der Anlage 3 
Nr. 2.3 UVPG genannten Gebiet befi ndet und so-
mit keine Pfl icht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung besteht 

Nach § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG wird dieses Ergeb-
nis hiermit bekannt gemacht. Gemäß § 5 Abs. 3 
Satz 1 UVPG ist diese Feststellung nicht selbstän-
dig anfechtbar. 

◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 

Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 17.10.2018 die Bauge-
nehmigung für den Neubau eines Einfamilienhau-
ses mit Carport auf dem Grundstück FlNr. 520/91, 
Gemarkung Starnberg, an Frau Xiaowen Yan und 
Herrn Thomas Kaiser erteilt. Öffentlich-rechtlich 
geschützte nachbarliche Belange werden, soweit 
sie der behördlichen Prüfung unterliegen, durch 
das Vorhaben nicht verletzt.

Ihr Recht

(Rechtsbehelfsbelehrung)

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben  
werden bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht in München,
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43,
80005 München,
Hausanschrift: Bayerstr. 30 in 80335 München,
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts sowie 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen*) Form.
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Frei-
staat Bayern) und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einrei-
chung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

*) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet kei-
ne rechtliche Wirkung! Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen ent-
nehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bay-
ern.de).
 
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen.
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig.
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be-
kanntmachung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2
Satz 6 BayBO).
 
Die Verfahrensakte zum Bauvorhaben kann im 
Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter 08151/148-
457 im Zimmer 272 eingesehen werden.

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachungen der Gemeinde Gilching

◆ Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 

„Münchener Straße für den Bereich der Schule 

Argelsried mit der Fl.Nr. 245/2, Gemarkung 

Argelsried“;

Aufstellungs- und Billigungsbeschluss;

Öffentliche Auslegung gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 2 2. Halbsatz und Nr. 3 2. Halbsatz BauGB

Der Haupt- und Bauausschuss des Gemeinde-
rates hat in seiner Sitzung vom 15.10.2018 den 
Aufstellungsbeschluss zur Erstellung der Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung „Münchener Stra-
ße für den Bereich der Schule Argelsried mit der 
Fl.Nr. 245/2, Gemarkung Argelsried“ gem. § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1 und 3 BauGB gefasst und 
den Satzungsentwurf i.d.F.v. 15.10.2018 gebilligt.

Der Entwurf o.g. Satzung (einschließlich Begrün-
dung i.d.F.v. Oktober 2018) liegt in der Zeit vom

02. November bis einschließlich

03. Dezember 2018

während der allgemeinen Dienststunden im

Rathaus der Gemeinde Gilching,

Rathausplatz 1, Bauamt, Zimmer Nr. O1.28

öffentlich aus. Wesentliche umweltbezogene 
Stellungnahmen liegen zum jetzigen Verfahrens-
stadium nicht vor. Die Öffentlichkeit kann sich 
während der Auslegungsfrist über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Satzung unterrichten und 
Stellungnahmen abgeben. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die Satzung unberücksich-
tigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Satzung 
nicht von Bedeutung ist. In die Frist fallende all-

gemein arbeitsfreie Tage, also auch Feiertage 
und andere Tage, an denen das Rathaus der Ge-
meinde Gilching geschlossen ist, sowie offi ziel-
le Ferientage sind für den Fristlauf unschädlich.
Die Satzungsaufstellung soll im vereinfachten Ver-
fahren nach § 13 BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt 
werden.

Gilching, 16.10.2018

Gemeinde Gilching – Manfred Walter, 1. Bürgermeister

◆ 1. Änderung des Bebauungsplanes 

„Gewerbegebiet BAB 96 Nord“ (Gewerbepark 

Ost) für den Bereich nördlich der Lindauer 

Autobahn für die Fl.Nrn. 8/2, 117, 117/1, 

118, 119, 120, 120/1, 120/2, 129/4, 129/5, 130 

(Tfl .), 142, 142/1, 154 (Tfl .) und 154/17 (Tfl .), 

Gemarkung Argelsried;

Änderungseinleitungs- und Billigungs-

beschluss;

Öffentliche Auslegung gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 

i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 2. Halbsatz und 

Nr. 3 2. Halbsatz BauGB

Der Haupt- und Bauausschuss des Gemeinde-
rates hat in seiner Sitzung vom 15.10.2018 den 
Einleitungsbeschluss zur 1. Änderung des Be-
bauungsplanes „Gewerbegebiet BAB 96 Nord“ 
(Gewerbepark Ost) für den Bereich nördlich 
der Lindauer Autobahn für die Fl.Nrn. 8/2, 117, 
117/1, 118, 119, 120, 120/1, 120/2, 129/4, 129/5, 
130 (Tfl .), 142, 142/1, 154 (Tfl .) und 154/17 (Tfl .), 
Gemarkung Argelsried gefasst und die Ent-
wurfsplanung i.d.F.v. 15.10.2018 gebilligt.

Der Entwurf o.g. Bebauungsplanände-
rung (einschließlich Begründung i.d.F.v. Ok-
tober 2018) liegt in der Zeit vom

02. November bis einschließlich

 03. Dezember 2018

während der allgemeinen Dienststunden im

Rathaus der Gemeinde Gilching,

Rathausplatz 1, Bauamt, Zimmer Nr. O1.28

öffentlich aus. Wesentliche umweltbezogene Stel-
lungnahmen liegen zum jetzigen Verfahrensstadi-
um nicht vor. Die Öffentlichkeit kann sich während 
der Auslegungsfrist über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkun-
gen der Planung unterrichten und Stellungnahmen 
abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern 
die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeu-
tung ist. In die Frist fallende allgemein arbeitsfreie 
Tage, also auch Feiertage und andere Tage, an de-
nen das Rathaus der Gemeinde Gilching geschlos-
sen ist, sowie offi zielle Ferientage sind für den 
Fristlauf unschädlich.
Die Bebauungsplanänderung soll im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt werden. Der Umgriff der Planänderung 
entspricht dem Geltungsbereich des rechtsver-
bindlichen Bebauungsplanes „GE BAB 96 Nord“ 
(Gewerbepark Ost).

Gilching, 16.10.2018

Gemeinde Gilching – Manfred Walter, 1. Bürgermeister

◆ Bebauungsplan „Altes Rathaus“ für Teil-

fl ächen aus den Fl.Nrn. 1240, 1240/6 (Rathaus-

straße) und 1245/2 (Am Steinberg), jeweils 

Gemarkung Gilching;

Aufstellungsbeschluss i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 2 

BauGB sowie Billigungs- und Auslegungs-

beschluss;

Öffentliche Auslegung gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 

i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 2. Halbsatz und 

Nr. 3 2. Halbsatz BauGB

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 
16.10.2018 den Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Altes Rathaus“ für Teilfl ä-
chen aus den Fl.Nrn. 1240, 1240/6 (Rathaus-

Kurzzeitpfl ege

Das Landratsamt Starnberg – Fach bereich 
Sozialwesen – bietet Informations material 
über Kurzzeitpfl ege einrichtungen an. 

Telefon  08151 148 - 238
www.lk-starnberg.de / kurzzeitpfl ege

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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straße) und 1245/2 (Am Steinberg), jeweils 
Gemarkung Gilching gefasst sowie die Ent-
wurfsplanung i.d.F.v. 16.10.2018 gebilligt.

Der Entwurf o.g. Bebauungsplanes (einschließlich 
Begründung i.d.F.v. Oktober 2018) sowie die nach 
Einschätzung der Gemeinde wesentliche umwelt-
bezogene Stellungnahme

 - schalltechnische Untersuchung Bericht
Nr. M137601/01 vom 20.09.2018, erstellt durch 
das Büro Müller-BBM GmbH, Planegg

liegen in der Zeit vom

02. November bis einschließlich

03. Dezember 2018

während der allgemeinen Dienststunden im

Rathaus der Gemeinde Gilching,

Rathausplatz 1, Bauamt, Zimmer Nr. O1.28

öffentlich aus. Die Öffentlichkeit kann sich wäh-
rend der Auslegungsfrist über die allgemeinen Zie-
le und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkun-

gen der Planung unterrichten und Stellungnahmen 
abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern 
die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeu-
tung ist. In die Frist fallende allgemein arbeitsfreie 
Tage, also auch Feiertage und andere Tage, an de-
nen das Rathaus der Gemeinde Gilching geschlos-
sen ist, sowie offi zielle Ferientage sind für den 
Fristlauf unschädlich.
Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13 a BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt 
werden.
Der Umgriff des Bebauungsplanes ist aus dem in 
Anlage beigefügten Lageplan ersichtlich, der Be-
standteil der Bekanntmachung ist.

Gilching, 17.10.2018

Gemeinde Gilching – Manfred Walter, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung im Amtsblatt des Zweck-

verband für Tierkörperbeseitigung Erding

◆ Verbandsversammlung des Zweckver-

bandes für Tierkörperbeseitigung Erding

am Donnerstag, den 08.11.2018,  10.00 Uhr 
fi ndet im Landratsamt Erding, Alois-Schießl-
Platz 2, Großer Sitzungssaal, Zimmer 117
eine Verbandsversammlung des Zweckverban-
des für Tierkörperbeseitigung Erding statt.

– Tagesordnung: –

I. Öffentlicher Teil:

1. Feststellung und Entlastung für die Jahres-
rechnung 2017

2. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2019

3. Abschlagszahlung an die Fa. Berndt GmbH 
für das Jahr 2019

4. Bekanntgaben, Anfragen

Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Erding – 
Martin Bayerstorfer, Landrat und Zweckverbandsvor-
sitzender

Kostenlose Beratung und Hilfe für Familien, 
Eltern paare, Jugendliche und Kinder: 
• in der Erziehung • in der Partnerschaft 
• bei schulischen Schwierigkeiten der Kinder 
• bei Ablösungsproblemen von Jugendlichen

Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepfl icht.

Telefon  08151 148 - 388
www.lk-starnberg.de / kijufa

Landratsamt Starnberg
Moosstraße 5 • 82319 Starnberg

Kinder-, Jugend- und
Familienberatungsstelle
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